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BeurkG §§ 57, 58; BGB §§ 362, 488, 700
Verwahrungsentgelt bzw. Negativzinsen bei Notar-
anderkonto; Folgen für die Vertragsabwicklung; Re-
gelungsbedarf
Abruf-Nr.: 183800

UStG § 14 
Rechnungstellung des Notars über notarielle Leis-
tungen; Anforderungen des § 14 UStG 
Abruf-Nr.: 174697

Rechtsprechung
HGB § 12 Abs. 2; BeurkG § 39a; BGB § 126a
Anforderungen an das „elektronische Zeugnis“ 
i. S. d. § 12 Abs. 2 HGB; Erfordernis einer qualifi -
zierten elektronischen Signatur eines Notars 

Die Anmeldung einer Eintragung in das Handels-
register ist gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 HGB mit einem einfachen elektronischen 
Zeugnis eines Notars gemäß § 39a BeurkG elektro-
nisch einzureichen. Die Einreichung mit einer quali-
fi zierten elektronischen Signatur des Ausstellers der 
Anmeldung gemäß § 126a BGB reicht nicht aus.

BGH, Beschl. v. 15.6.2021 – II ZB 25/17

Problem und Kontext der Entscheidung
Nicht zum ersten Mal beschäftigt sich der Bundesge-
richtshof mit der gegenständlichen Rechtssache. Die All 
in One Star Limited mit Satzungssitz im Vereinigten 
Königreich reichte 2014 beim Registergericht Frankfurt 
a. M. die Anmeldung einer Zweigniederlassung ein. Die 
Anmeldung nebst Anlagen wurde auf elektronischem 
Weg mit einer qualifi zierten elektronischen Signatur 
des directors und alleinigen Gesellschafters der Limi-
ted an das Registergericht übersendet. Dieses wies die 
Anmeldung mittels Zwischenverfügung zurück (AG 
Frankfurt v. 11.6.2014 – 72 AR 692/14), da die Höhe 
des Stammkapitals der Gesellschaft nicht angegeben sei 
(§ 13g Abs. 3 HGB i.V.m. § 10 Abs. 1 GmbHG) und der 
director zwar versichert habe, dass in seiner Person kein 
Umstand vorliege, der seiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2, 3 und Satz 3 GmbHG entgegenstehe, 
nicht aber, dass er insoweit auch über seine Auskunfts-
pfl icht gegenüber dem Gericht belehrt worden sei (§ 13g 
Abs. 2 Satz 2 HGB i.V.m. § 8 Abs. 3 Satz 1 GmbHG). 
Zudem könne der Anmeldung nicht entsprochen wer-
den, da das nach § 39a BeurkG i.  V.  m. § 12 Abs. 2 
HGB erforderliche elektronische Zeugnis eines Notars 
fehle. Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das 
OLG Frankfurt (OLG Frankfurt v. 8.8.2017 – 20 W 
229/14) im Wesentlichen mit der Begründung zurück, 

dass sämtliche Beanstandungen ihre Grundlage in 
dem anwendbaren deutschen Registerverfahrensrecht 
fänden. 

Gegen die Entscheidung im Beschwerdeverfahren 
wandte sich die All in One Star Limited mit einer 
Rechtsbeschwerde an den BGH, der davon ausging, 
dass die Entscheidung von der Auslegung des Art. 30 
Gesellschaftsrechts-RL (RL 2017/1132/EU v. 14.6.2017, 
ABl. EU Nr. L 169/20217, 1) sowie der Niederlassungs-
freiheit der Art. 49, 54 AEUV abhänge. Das Verfah-
ren war infolge des Vorlagebeschlusses des BGH vom 
14.5.2019 (BGH v. 15.5.2020 – II ZB 25/17) sodann 
ab dem 19.6.2019 unter dem Az. C-469/19 beim 
EuGH anhängig. Am 14.10.2020 stellte Generalan-
walt Szpunar die Schlussanträge in der Rechtssache 
(ECLI:EU:C:2020:822). Zu einer Entscheidung des 
EuGH kam es jedoch nicht. Am 16.2.2021 hob der 
BGH den Aussetzungs- und Vorlagebeschluss auf. 
Art. 30 Gesellschaftsrechts-RL sei nach dem Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU mit Wirkung 
zum 1.2.2020 (ABl. EU Nr. L 29/2020, 1) und dem 
Ablauf des in Art. 126 dieses Austrittsabkommens be-
stimmten Übergangszeitraums am 31.12.2020 auf die 
Anmeldung der inländischen Zweigniederlassung der 
Beteiligten nicht mehr anzuwenden, da es sich beim 
Vereinigten Königreich nicht weiter um einen anderen 
Mitgliedstaat der Union handle. Der BGH stellte zu-
dem klar, dass sich britische Limiteds nach dem Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs aus der EU grundsätz-
lich nicht mehr auf die in Art. 49, 54 AEUV geregelte 
Niederlassungsfreiheit berufen könnten (zur Nichtgel-
tung von EU-Recht für britische Gesellschaften nach 
dem Brexit DNotI-Report 2021, 9). Die vorliegende 
Entscheidung des BGH stellt nun die Entscheidung 
in der Rechtsbeschwerde dar, die nach der Aufhe-
bung des Aussetzungs- und Vorlagebeschlusses noch 
ausstand.

Entscheidung
Der BGH bestätigt nun die Zwischenverfügung des 
Registergerichts. Entscheidend sei angesichts der Pu-
blizitäts-, Verkehrsschutz- und Informationsfunktion 
des Handelsregisters die besondere Richtigkeitsgewähr 
der Anmeldung insgesamt, für welche die Bestätigung 
durch einen unabhängigen Träger eines öff entlichen 
Amtes nach § 39a BeurkG geboten sei.

Für das inländische Registerverfahren und damit auch 
für die Eintragung einer Zweigniederlassung einer aus-
ländischen Gesellschaft in das Handelsregister gelte 
deutsches Registerverfahrensrecht. Nach § 12 Abs. 1 
S.  1 HGB sind Anmeldungen zur Eintragung in das 
Handelsregister elektronisch in öff entlich beglaubigter 
Form einzureichen. § 12 Abs. 2 S. 1 HGB bestimmt, 
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dass Dokumente elektronisch einzureichen sind. § 12 
Abs. 2 S. 2 HGB spezifi ziert, dass, falls eine Urschrift 
oder eine einfache Abschrift einzureichen oder für das 
Dokument die Schriftform bestimmt ist, die Übermitt-
lung einer elektronischen Aufzeichnung genügt. Falls 
ein notariell beurkundetes Dokument oder eine öf-
fentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, ist ein mit 
einem einfachen elektronischen Zeugnis (§ 39a BeurkG) 
versehenes Dokument zu übermitteln. § 126a Abs. 1 
BGB – dessen Vorgaben der director der Limited bei der 
Anmeldung eingehalten hat – betreff e nur den Fall, dass 
eine eigentlich in schriftlicher Form (§ 126 BGB) abzu-
fassende Erklärung stattdessen in elektronischer Form 
abgegeben werden solle. Er regele mithin die bei der 
Erstellung der elektronischen Erklärung einzuhaltende 
Form, nicht aber die weitere Frage, welche Form bei der 
anschließenden elektronischen Übermittlung dieser Er-
klärung zu wahren ist. § 12 Abs. 2 HGB sei in diesem 
Zusammenhang nicht nur auf Dokumente anwendbar, 
die als Anlagen zur Anmeldung einzureichen sind, son-
dern auch auf die Anmeldung selbst. Unter den Begriff  
„Dokumente“ i.  S.  d. § 12 Abs. 2 HGB sei nach all-
gemeinem Sprachgebrauch auch die schriftlich verfass-
te Anmeldungserklärung zu fassen. Die Funktion des 
Handelsregisters, insbesondere die mit einer dortigen 
Eintragung verbundene Publizitätswirkung, erfordere 
eine besondere Richtigkeitsgewähr bei der elektroni-
schen Übermittlung der Anmeldung, die allein durch 
§ 12 Abs. 1 S. 1 HGB nicht sichergestellt sein soll. 
Der „Medienwechsel“ von der Anmeldung in Papier-
form zur Anmeldung in elektronischer Form erfordere 
eine zusätzliche Bestätigung der inhaltlichen Überein-
stimmung des Papierdokuments mit dem elektronisch 
übermittelten Dokument, wofür die Bestätigung durch 
einen unabhängigen Träger eines öff entlichen Amtes ge-
mäß § 39a BeurkG die erforderliche besondere Richtig-
keitsgewähr biete.

Zudem äußert sich der II. Zivilsenat zu der Frage, ob 
eine britische Limited nach § 13g Abs. 1, Abs. 2 S. 1 
HGB zur Vorlage ihres memorandum of association in 
öff entlich beglaubigter Abschrift nebst beglaubigter 
Übersetzung verpfl ichtet ist. Für eine nach Ansicht des 
Senats der deutschen GmbH vergleichbare private com-
pany limited by shares seien hinsichtlich der Anmeldung 
einer deutschen Zweigniederlassung die § 13d, 13e und 
13g HGB entsprechend anwendbar. Danach sei der An-
meldung u.a. gemäß § 13g Abs. 1, Abs. 2 S. 1 HGB 
der Gesellschaftsvertrag in öff entlich beglaubigter Ab-
schrift und, sofern er nicht in deutscher Sprache erstellt 
ist, eine beglaubigte Übersetzung beizufügen. Die Ver-
einbarkeit der deutschen Regelungen mit der Richtlinie 
über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (RL 
2017/1132/EU, ABl. L 169/46 v. 30.6.2017) spiele nach 
dem Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU 

und der daraus folgenden Nichtanwendung von Unions-
recht auf den Sachverhalt für die Beschwerdeführerin 
keine entscheidende Rolle mehr, wie der Senat bereits in 
seinem Beschluss v. 16.2.2021 ausgeführt habe. Ebenso 
bleibt die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der fehlenden 
Angabe des Stammkapitals gem. § 13g Abs. 1, Abs. 3 
HGB i. V. m. § 10 Abs. 1 GmbHG in Form des issued 
share capital und bezüglich der fehlenden Versicherung 
des directors über seine Belehrung gem. § 13g Abs. 1, 
Abs. 2 S. 2 HGB i.  V.  m. § 8 Abs. 3 GmbHG ohne 
Erfolg.

Literaturhinweis
Becker (Hrsg.), Notarformulare Erbscheinsverfah-
ren, Deutscher Notarverlag, Bonn 2021, 250 Seiten, 
89.- €

Die erbrechtliche Literatur für Kautelarjuristen betriff t 
in der Regel die Gestaltung von Verfügungen von To-
des wegen, nicht Nachlassgeschäfte. Von daher besteht 
ein gewisser Bedarf an Spezialliteratur, z. B. für Erb-
scheinsverfahren, die im Notariat zum Alltagsgeschäft 
zählen. Die vorliegende Neuerscheinung zu diesem 
Th ema befasst sich lobenswerterweise nicht nur mit den 
verschiedensten Erbscheinsanträgen (z. B. auch quoten-
loser Erbschein/Erbschein bei angeordneter Nach-
erbfolge/Fremdrechtserbschein). Das Buch behandelt 
ebenso ausführlich Anträge auf Ausstellung eines Tes-
tamentsvollstreckerzeugnisses sowie eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses. Die enthaltenen Muster nebst be-
gleitenden Anmerkungen stammen alle aus notariel-
ler Feder (Becker/Lutz/Mattes/Miller/Ungerer/Weiß), 
sodass deren Praxistauglichkeit außer Zweifel stehen 
dürfte.

Das Buch enthält für fast alle denkbaren Fälle in den 
genannten Bereichen Muster nebst fundierten Erläute-
rungen der Rechtslage. Dazu kommen – zu Beginn des 
Werkes – eine kompakte Darstellung des Erbscheinsver-
fahrens (Löhnig) sowie – gegen Ende des Buches – ein 
Kapitel zur Nachlassabwicklung ohne Erbschein, das 
sich u. a. mit § 35 GBO sowie dem Einsatz transmorta-
ler Vollmachten befasst. 

Damit stellt das Werk eine sehr brauchbare aktuelle 
Lektüre sowie eine Fundgrube für Musterformulierun-
gen dar. Es handelt sich daher zusammenfassend be-
trachtet um eine sehr erfreuliche und empfehlenswerte 
Neuerscheinung auf dem Büchermarkt – nicht nur we-
gen der wenigen, konkurrierenden Formularliteratur auf 
diesem Spezialgebiet.
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